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Städtepartnerschaften mit der DDR 

Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für 
innerdeutsche Beziehungen hat mit Schreiben vom 12. November 
1986 die Kleine Anfrage namens der Bundesregierung wie folgt 
beantwortet: 

Die Bundesregierung begrüßt das lebhafte Interesse vieler unse-
rer Städte, Gemeinden und Kreise an der Aufnahme partner-
schaftlicher Beziehungen zu einer entsprechenden Kommune in 
der DDR und Berlin (Ost). Nach unserem Verständnis haben 
solche Partnerschaften das Ziel, persönliche Verbindungen zwi-
schen den Bürgern zu ermöglichen, um so das gegenseitige Ken-
nenlernen der Bürger verschiedener Gemeinden zu fördern und 
das Bewußtsein verbindender Gemeinsamkeiten zu vertiefen. In 
diesem Sinne hat die Bundesregierung seit jeher Initiativen zu 
kommunalen Partnerschaften mit Gemeinden in der DDR befür-
wortet und in mehreren Gesprächen mit der Regierung der DDR 
unterstütit. Sie hofft, daß die Regierung der DDR nach der positi-
ven Aufnahme von Partnerschaftsbegehren aus Saarlouis, Neun-
kirchen, Wuppertal, Erlangen und Trier ihre bisherige restriktive 
Haltung aufgibt und Partnerschaftsbeziehungen auch den zahl-
reichen anderen Städten, Gemeinden und Kreisen ermöglicht, die 
dies seit Jahren wünschen. 

Kommunale Partnerschaften sind eine eigene Angelegenheit 
unserer Kreise, Städte und Gemeinden. Sie selbst entscheiden 
darüber, ob und mit welchen Kommunen in der DDR oder Berlin 
(Ost) sie Partnerschaften eingehen und wie sie solche Partner- 
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schaften ausgestalten wollen. Diese kommunale Eigenverantwor-
tung kann und will die Bundesregierung nicht schmälern. Sie 
erwartet vielmehr, daß unsere Gemeinden, Städte und Kreise 
selbst darauf bedacht sein werden, die Grenzen ihrer Zuständig-
keit zu beachten und politischen Mißdeutungen vorzubeugen. 

Die Bundesregierung ist jederzeit bereit, interessierte Gemein

-

den, Städte und Kreise, die sich in diesen Fragen an sie wenden, 
zu beraten und ihnen im Rahmen des Möglichen Hilfestellung zu 
geben. 

Im einzelnen beantworte ich die Anfrage namens der Bundesre-
gierung wie folgt: 

1. Wie viele Städte, Gemeinden und Gemeindeverbände haben bis-
her den Wunsch nach Aufnahme einer Pa rtnerschaft ausgespro-
chen? 

An die Bundesregierung sind bislang aus 350 Kreisen, Städten 
und Gemeinden Anfragen über Möglichkeiten zur Aufnahme 
kommunaler partnerschaftlicher Beziehungen mit Städten, 
Gemeinden oder Kreisen in der DDR oder Bezirken in Berlin (Ost) 
gerichtet worden. Die Anfragen stammen zum überwiegenden 
Teil vom Rat oder der Verwaltung der jewei ligen Kommune. In 
zahlreichen Fällen haben sich aber auch örtliche Ratsfraktionen 
oder Parteien, in Einzelfällen auch Einzelpersonen mit diesem 
Anliegen an den Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen 
gewandt. 

Ob kommunale Anfragen zwischenzeitlich zu einem positiven 
Ratsbeschluß geführt haben, ob Anfragen Dritter vom Rat später 
akzeptiert worden sind oder ob frühere Absichten zum Abschluß 
einer innerdeutschen Städtepartnerschaft wieder aufgegeben 
wurden, wird der Bundesregierung regelmäßig nicht mitgeteilt. 
Die Bundesregierung geht auch davon aus, daß sie nicht von allen 
Kommunen, die eine partnerschaftliche Beziehung zu einer 
Gemeinde, einer Stadt oder einem Kreis in der DDR anstreben, 
hierüber unterrichtet wird. Der Zahl von 350 Anfragen kann daher 
nur eine beschränkte Aussagekraft beigemessen werden. 

2. Wie verteilen sich diese Interessenten auf die einzelnen Bundes-
länder? 

Die vorgenannten insgesamt 350 Anfragen zu innerdeutschen 
Städtepartnerschaften verteilen sich auf die einzelnen Bundeslän-
der wie folgt: 

Schleswig-Holstein: 	 27 
Hamburg: 	 1 
Bremen: 	 1 
Niedersachsen: 	 40 
Nordrhein-Westfalen: 	 89 
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Hessen: 	 54 
Rheinland-Pfalz: 	 19 
Saarland: 	 5 
Baden-Württemberg: 	 58 
Bayern : 	 54 
Berlin: 	 2 

3. Unterstützt die Bundesregierung die Anliegen nach Aufnahme von 
Partnerschaften mit kommunalen Gliederungen in der DDR? 

Die Bundesregierung begrüßt die zahlreichen Initiativen unserer 
Städte, Gemeinden und Kreise zur Anbahnung kommunaler 
Beziehungen zu Städten, Gemeinden und Kreisen der DDR. Denn 
nach unserem Verständnis ist das Ziel solcher Verbindungen ein 
breiter bürgerschaftlicher Austausch, der das gegenseitige Ken-
nenlernen und das Bewußtsein verbindender Gemeinsamkeiten 
fördert. Die Bundesregierung hat derartige Anliegen bereits 
mehrfach gegenüber der Regierung der DDR unterstützt. Leider 
hat die Regierung der DDR bislang stets zu verstehen gegeben, 
daß sie innerdeutsche Städtepartnerschaften nur für wenige Aus-
nahme- oder Testfälle, nicht in breitem Rahmen zulassen will. 

4. Wie beurteilt die Bundesregierung die Einrichtung von Städte-
treffen zur Vorbereitung von Pa rtnerschaften? 

Die Bundesregierung würde es begrüßen, wenn im Rahmen von 
Städtetreffen auch erste Kontakte für innerdeutsche Städtepart-
nerschaften hergestellt werden könnten. Bislang sind Städte, 
Gemeinden und Kreise aus der DDR Einladungen zu solchen 
Städtetreffen jedoch grundsätzlich nicht gefolgt. 

5. Wie bewertet die Bundesregierung die Äußerung des Präsidenten 
der Volkskammer der DDR, daß die Partnerschaft zwischen Saar

-

louis und Eisenhüttenstadt kein Einzelfall bleiben werde? 

Die Bundesregierung würde es begrüßen, wenn sich die in der 
Fragestellung zitierte Erwartung des Präsidenten der Volkskam-
mer der DDR bestätigen würde. Es wäre sehr zu wünschen, wenn 
Kontakte auf kommunaler Ebene, wie sie die Städte Saarlouis, 
Neunkirchen, Wuppertal, Erlangen und Trier anknüpfen konnten, 
bald auch all  den anderen Städten, Gemeinden und Kreisen 
ermöglicht würden, die dies wünschen, weil pa rtnerschaftliche 
Kontakte auf kommunaler Ebene für die Entwicklung normaler 
gutnachbarlicher Beziehungen von großer Bedeutung sind. 
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6. Welche Rolle mißt die Bundesregierung der unmittelbaren Begeg-
nung von Bürgern im Rahmen eines Partnerschaftsverhältnisses 
zu? 

Bürgerschaftliche Begegnungen sind das Wesentliche kommuna-
ler Partnerschaften. Nur eine breite Verankerung einer Städte-
partnerschaft im Willen der Bürger kann die Lebendigkeit und 
Dauer einer derartigen kommunalen Beziehung garantieren. 

7. Welche Rolle könnten die kommunalen Spitzenverbände nach 
Ansicht der Bundesregierung bei der Anbahnung und Gestaltung 
von Städtepartnerschaften spielen? 

Die kommunalen Spitzenverbände können ihre Mitglieder bei der 
Vorbereitung und dem Abschluß innerdeutscher Städtepartner-
schaften beraten. Die Bundesregierung ist insoweit mit den kom-
munalen Spitzenverbänden im Gespräch. 

8. Sieht die Bundesregierung einen Zusammenhang zwischen der 
Bereitschaft der DDR-Regierung zu kommunalen Kontakten und 
der Anbahnung offizieller Kontakte des Deutschen Bundestages 
zur Volkskammer der DDR? 

Einen Zusammenhang zwischen kommunalen Kontakten und der 
Anbahnung offizieller Kontakte des Deutschen Bundestages zur 
Volkskammer der DDR hat die Regierung der DDR im Oktober 
1983 ausdrücklich gegenüber der Bundesregierung hergestellt. 
Die Bundesregierung hält eine derartige formale Verknüpfung für 
nicht sachgerecht. 

9. Wie viele Städte in der DDR sind bereits eine Partnerschaft mit 
westeuropäischen Städten, Gemeinden oder sonstigen Gebietskör-
perschaften eingegangen? 

Welche wesentlichen Vereinbarungen wurden dabei zwischen den 
Partnern getroffen? 

Eine zusammenfassende Darstellung der Partnerschaften von 
Städten der DDR zu westeuropäischen Städten gibt es nur aus den 
50er und 60er Jahren. Seit Anfang der 70er Jahre berichtet die 
DDR-Presse über Städtepartnerschaften sehr zurückhaltend. Die 
Bundesregierung verfügt daher nicht über einen genauen aktuel-
len Überblick über Zahl und Inhalt derartiger Partnerschaften. 

Nach unseren Erkenntnissen erschöpfen sich partnerschaftliche 
kommunale Beziehungen von Städten der DDR zu Städten im 
westlichen Ausland hauptsächlich im Austausch von Delega-
tionen. 
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10. Wie bewertet die Bundesregierung die Aufnahme von offiziellen 
Kontakten zwischen Bezirken der DDR und Ländern der Bundesre-
publik Deutschland? 

Im Interesse gutnachbarlicher innerdeutscher Beziehungen liegt 
die  Entwicklung von Kontakten zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der DDR auf möglichst vielen Ebenen. Der 
besondere Wert von partnerschaftlichen Verbindungen auf kom-
munaler Ebene liegt in ihrer Bürgernähe. Er läßt sich danach 
bemessen, inwieweit diese Verbindungen dazu beitragen kön-
nen, daß die Menschen im geteilten Deutschland mehr zueinan-
der kommen können und daß diese Kontakte möglichst vielen 
zugute kommen. Dagegen liegt der Schwerpunkt offizieller Kon-
takte zwischen Organen der Länder in der Bundesrepublik 
Deutschland und Bezirken in der DDR bei der Behandlung politi-
scher Fragen, so daß solche Kontakte nicht mit denen im kommu-
nalen Bereich vergleichbar sind. 

11. Welche bestehenden Kontakte von Hochschulen und Universitäten 
in der Bundesrepublik Deutschland mit entsprechenden Einrich-
tungen in der DDR sind der Bundesregierung bekannt, und welche 
dieser Einrichtungen suchen noch konkret solche Kontakte? 

Die bisher noch spärlichen Kontakte von Hochschulen und Uni-
versitäten in der Bundesrepublik Deutschland mit entsprechen-
den Einrichtungen in der DDR beruhen auf fachwissenschaftlich

-

persönlichen Grundlagen. Die Bundesregierung und die ebenfa lls 
an der Ausfüllung der Kulturabkommen beteiligten Länder in der 
Bundesrepublik Deutschland sind um die Herstellung direkter 
und möglichst vielfältiger innerdeutscher Beziehungen im Hoch-
schulbereich bemüht. Hierzu sollen auch die in Artikel 12 des am 
6. Mai 1986 in Kraft getretenen Kulturabkommens mit der DDR 
vorgesehenen Arbeitspläne genutzt werden. Der Wunsch nach 
Austausch und Zusammenarbeit ist von vielen hier nicht im ein-
zelnen aufzuzählenden Hochschulen an die gegenwärtig mit der 
Vorbereitung des ersten Arbeitsplanes befaßten Dienststellen der 
Länder herangetragen worden. 








